
 

 
 
 

Aufgaben der Inklusionslehrkräfte 
 
 
Das Aufgabengebiet der Inklusionslehrkraft umfasst je nach Schwerpunkt: 
  
Unterstützung der Schüler und Schülerinnen 

• Einzelförderung 

• Begleitung und Förderung im Unterricht 

• Klärung von Konflikten 

• Krisenintervention 

• Unterstützung beim Erarbeiten eines Nachteilsausgleichs/ einer Bildungsvereinbarung 

  
Unterstützung der Lehrkräfte 

• Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der Förderpläne und 

Entwicklungsberichte 

• Beratung zu förderschwerpunktspezifischen Auffälligkeiten, Störungsbildern etc. 

sowie Handlungsmöglichkeiten 

• Beratung zu rechtlichen Grundlagen 

• Unterstützung bei Gesprächen mit weiteren Kooperationspartnern 

  
Unterstützung der Schulleitung 

• Berichterstattung zum Ist-Stand der inklusiven Beschulung einzelner Schüler 

• Austausch über Handlungsmöglichkeiten zur weiteren Förderung von 
Inklusionsschülern 

  
Kooperation mit anderen Unterstützungssystemen 

• Austausch und Beratung mit Fachkräften aus der Schulsozialarbeit, 

Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern, Mitarbeitenden des Allgemeinen 

Sozialdienstes (ASD), FEH u. a. 

 
 

 


